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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 5. Dezember 2012 (06.12) 
(OR. en) 

  

17311/12 
 
 
 

  
UD 323 

 
VERMERK 
des Vorsitzes 
für die Delegationen 
Nr. Vordok.: 16888/11 UD 311 
Betr.: Entschließung des Rates zum EU-Aktionsplan im Zollbereich zur Bekämpfung 

von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 
2013-2017 

 
 

Die Delegationen erhalten beigefügt die obengenannte Entschließung des Rates zum EU-

Aktionsplan im Zollbereich, auf die sich der Ausschuss der Ständigen Vertreter auf seiner Tagung 

vom 4. Dezember 2012 geeinigt hat. 

 

____________________ 

 

Comment:  

100765/EU XXIV. GP
Eingelangt am 06/12/12
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ANLAGE 

ENTWURF 

 

 

Entschließung des Rates zum EU-Aktionsplan im Zollbereich zur Bekämpfung von 

Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 2013-2017 

 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

 

UNTER HINWEIS AUF 

 

1. die Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum1; 

 

2. die Mitteilung der Kommission über eine umfassende Strategie der EU zu den Rechten des 

geistigen Eigentums2; 

 

3. die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates über das Vorgehen der Zollbehörden gegen 

Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die 

Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen3; 

 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission vom 3. März 2012: Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum - KOM(2010) 2020 endgültig - nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht. 

 
2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Ein Binnenmarkt für 
Rechte des geistigen Eigentums – Förderung von Kreativität und Innovation zur 
Gewährleistung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen Arbeitsplätzen sowie erstklassigen 
Produkten und Dienstleistungen in Europa - KOM(2011) 287. 

 
3 ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 7. Ein Kommissionsvorschlag zur Überarbeitung dieser 

Verordnung wird gegenwärtig vom Europäischen Parlament und vom Rat geprüft - 
COM(2011) 235. 
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4. die Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige 
Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit 
dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der 
Zoll- und der Agrarregelung4; 

 
5. Übereinkommen der EU mit Drittländern, die Bestimmungen über die gegenseitige Amtshilfe 

in Zollangelegenheiten enthalten; 
 
6. die Entschließung des Rates vom 16. März 2009 zum EU-Aktionsplan im Zollbereich zur 

Bekämpfung von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 
2009-20125; 

 
IN ERWÄGUNG 
 
7. [der Schlussfolgerungen des Rates zum Fortschrittsbericht zur Strategie für die weitere 

Entwicklung der Zollunion6]; 
 
8. des Berichts über die Durchführung des EU-Aktionsplans im Zollbereich zur Bekämpfung 

von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 2009-20127; 
 
9. der Erfahrungen, die im Rahmen der vorherigen EU-Aktionspläne gewonnen wurden – 
 
10. IST SICH des wirtschaftlichen Schadens und der Rufschädigung, die Unternehmen und 

Produktentwicklern der EU durch Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums 
entstehen, und der Profite BEWUSST, die die organisierte Kriminalität durch derartige 
illegale Tätigkeiten erzielt; 

 
11. IST BESORGT angesichts der Gefahren, die von gefälschten Produkten – neben den 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen – für die Gesundheit und die Sicherheit der Verbraucher 
und Endnutzer und für die Umwelt ausgehen können; 

                                                 
4 ABl. L 82 vom 22.3.1997, S. 1. 
 
5 ABl. C 71 vom 25.3.2009, S. 1. 
 
6 Der entsprechende Bezug ist zu ergänzen, sobald die Schlussfolgerungen angenommen sind 

(Annahme für Dezember 2012 vorgesehen). 
  
7 Dok. 16349/12. 
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12. BETONT das Ziel, durch moderne und harmonisierte Konzepte für Zollkontrollen und die 

Zollzusammenarbeit ein hohes Maß an Schutz des Binnenmarktes der EU anzustreben, damit 

vor allem Handelsumlenkungen innerhalb der EU vermieden werden; 

 

13. IST SICH BEWUSST, dass die Zollbehörden mit den erforderlichen Instrumenten 

ausgestattet werden müssen, damit sie erfolgreich gegen neue Trends im internationalen 

Handel mit Gütern, mit denen Rechte des geistigen Eigentums verletzt werden, vorgehen 

können;  

 

14. BILLIGT den beigefügten EU-Aktionsplan im Zollbereich zur Bekämpfung von 

Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 2013-2017, den der 

Vorsitz in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission ausgearbeitet hat; 

 

ERSUCHT 

 

15. die Mitgliedstaaten und die Kommission, den beigefügten Aktionsplan wirksam und effizient 

durchzuführen und dabei die zur Verfügung stehenden Instrumente und Ressourcen 

umfassend zu nutzen; 

 

16. die Kommission, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten  

 

- bis zum Frühjahr 2013 einen umfassenden Fahrplan auszuarbeiten, mit dem die 

Durchführung des Aktionsplans erleichtert wird; 

 
- die Durchführung des Aktionsplans zu überwachen; 

 
- dem Rat jährlich einen zusammenfassenden Bericht über die Durchführung des 

Aktionsplans vorzulegen;  

 
- dem Rat im Jahr 2017 einen Schlussbericht über die Durchführung des Aktionsplans 

vorzulegen. 
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EU-Aktionsplan im Zollbereich zur Bekämpfung von Verletzungen der Rechte des geistigen 

Eigentums für den Zeitraum 2013-2017 

 

EINLEITUNG 

 

Die zahlreichen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums im Rahmen des Handels mit 

Gütern sind ein schwerwiegendes weltweites Problem. Die Durchsetzung der Rechte des geistigen 

Eigentums durch die Zollbehörden führte im Jahr 2011 in der EU dazu, dass knapp 115 Millionen 

Artikel zurückgehalten wurden.  

 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften beruht zunehmend auf Kreativität und Innovation. 

In der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum ist der Weg 

zur wirtschaftlichen Erholung und zu Wachstum in Europa beschrieben. Die Förderung von Wissen 

und Innovation ist eine der drei Prioritäten der Strategie. 

 

Es müssen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessert werden, damit sie innovativ 

sein und den Schaden begrenzen können, den Fälscher, die die Investitionen, die Arbeit und den 

Markenruf des Rechteinhabers ausnutzen, für ihre legitimen Interessen verursachen. Die 

Bekämpfung internationaler Betrügergruppierungen und organisierter Kriminalität, die häufig auf 

leichte Gewinne und wirtschaftlichen Nutzen aus dem Handel mit gefälschten und nachgeahmten 

Produkten abzielen, erfordert ferner besonderes Augenmerk, ebenso wie die Gefahren, die für 

Verbraucher und Endnutzer durch gefälschte Produkte entstehen können. 

 

Ein umfassender Rechtsrahmen für Rechte des geistigen Eigentums muss mit einer wirksamen 

Rechtsdurchsetzung kombiniert werden. Die Unternehmen und die Verbraucher sind in hohem 

Maße auf die Reaktionsfähigkeit der Durchsetzungsbehörden angewiesen. Die Zollbehörden spielen 

bei der Rechtsdurchsetzung eine zentrale Rolle: Sobald Produkte, mit denen Rechte des geistigen 

Eigentums verletzt werden, auf den Binnenmarkt gelangt sind, ist es sehr viel schwieriger, sie aus 

dem Verkehr zu ziehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, in Europa die Tätigkeiten der 

Zollbehörden, mit denen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums im Rahmen des 

grenzüberschreitenden Handels bekämpft werden sollen, zu koordinieren und zu planen.  

 



 
17311/12  ds/KWI/bl 6 
ANLAGE DG G 3B   DE 

 

EVALUIERUNG DES EU-AKTIONSPLANS FÜR DEN ZEITRAUM 2009-2012  

 

Die Ergebnisse der Umsetzung des Aktionsplans für den Zeitraum 2009-2012 sind in dem Bericht 

wiedergegeben, den die Kommissionsdienststellen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

erstellt haben. 

 

In den vergangenen vier Jahren lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung der geltenden 

Vorschriften der EU über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die 

Zollbehörden, der Stärkung der operativen Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden und der 

Wirtschaft und dem Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Rechte 

des geistigen Eigentums. Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zur Problematik der Käufe über das 

Internet und Ad-hoc-Ausbildung von Zollbeamten waren ebenfalls Teil des Aktionsplans. 

 

Die Zollverwaltungen und die Kommission haben entschlossen auf die zentralen 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 

durch den Zoll reagiert. Die Statistiken sind ein Beleg für beeindruckende Ergebnisse; knapp 

115 Millionen Artikel wurden zurückgehalten und im Jahr 2011 sind mehr als 20.000 Anträge auf 

Tätigwerden, die Rechteinhaber gestellt hatten, angenommen worden. Der Schätzwert der 

entsprechenden echten Produkte belief sich auf knapp 1,3 Mrd. Euro. Käufe über das Internet haben 

die Zahl der Fälle im Rahmen von Postsendungen bei einer Verdreifachung zwischen 2009 und 

2011 stark ansteigen lassen.  

 

Die Evaluierung des Aktionsplans zeigt, dass ein EU-weites Konzept für die Durchsetzung der 

Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden beibehalten werden muss. Dies war auch 

Tenor der 79. Tagung der Zoll-Generaldirektoren der Mitgliedstaaten der EU, Kroatiens und der 

Türkei. Auf der Tagung wurde gefordert, dass ein neuer EU-Aktionsplan im Zollbereich zur 

Bekämpfung von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums erstellt wird, der klare Ziele, 

sachgerechte Ressourcen und Ergebnis- und Leistungsindikatoren vorsieht. 
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WEITERES VORGEHEN 

 

Mit dem neuen Aktionsplan sollen in einem Umfeld knapper Finanzmittel ein Mehrwert und 

verbesserte Ergebnisse erzielt werden. Er enthält einige zentrale Aspekte vorheriger Aktionspläne, 

die nach wie vor Geltung haben und die weiter vertieft und verwirklicht werden sollen. Die 

Erfahrungen bei der Durchführung des Aktionsplans für den Zeitraum 2009-2012 haben außerdem 

gezeigt, dass unser Vorgehen in Anbetracht knapper Ressourcen in den Verwaltungen angepasst 

werden muss. Die durchzuführenden Maßnahmen sollten klar umrissen sein und mit Indikatoren 

verknüpft werden, die eine Messung der Ergebnisse ermöglichen. Außerdem sollte eine 

Partnerschaft mit der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen 

Eigentums eingegangen werden und die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung und europäischen Durchsetzungsstellen, die keine Zollbehörden sind, sollte im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten gegebenenfalls ausgebaut werden. Mit dem künftigen 

Programm "Zoll 2020" soll wie mit den vorherigen Programmen die Durchführung dieses 

Aktionsplans weiter gefördert werden. 

 

Mit dem Aktionsplan werden daher die folgenden strategischen Ziele verfolgt: 

 

* Wirksame Durchführung und Überwachung der neuen Vorschriften der EU zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden;  

* Bekämpfung des Handels mit Waren, mit denen Rechte des geistigen Eigentums verletzt 

werden, in Postsendungen und Paketen bei Käufen über das Internet und im Rahmen 

des Containerhandels; 

* Bekämpfung vorherrschender Trends beim Handel mit Waren, mit denen Rechte des 

geistigen Eigentums verletzt werden; 

* Stärkung der Zusammenarbeit mit der Europäischen Beobachtungsstelle für 

Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums und den Strafverfolgungsbehörden. 

 

Der Aktionsplan gilt für den Zeitraum von 2013 bis 2017.  
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FAHRPLAN 

 

Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit Experten der Mitgliedstaaten einen detaillierten 

Fahrplan aufstellen, in dem die Maßnahmen und Instrumente umrissen werden, die in einem 

vereinbarten Zeitrahmen zum Tragen kommen; dabei werden die Auswirkungen auf Finanzmittel 

und Humanressourcen berücksichtigt. Der vereinbarte Fahrplan wird dem Rat im Frühjahr 2013 

vorgelegt. 

 

ÜBERPRÜFUNGSMECHANISMUS 

 

Die Kommission wird dem Rat in Zusammenarbeit mit den Experten der Mitgliedstaaten jährlich 

einen zusammenfassenden Bericht vorlegen, in dem der Stand der Durchführung des Aktionsplans 

ausgehend von dem Fahrplan beschrieben wird. Ein ausführlicherer Bericht wird im letzten Jahr 

erstellt. 

 

FAZIT 

 

Der EU-Aktionsplan im Zollbereich zur Bekämpfung von Verletzungen der Rechte des geistigen 

Eigentums für den Zeitraum 2013-2017 ist beigefügt. Die Kommission wird zunächst den 

obengenannten Fahrplan erstellen.  
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